jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Anl. 1 NO SAV

NO SAV - NO Schwerarbeitsverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Grundsatze fur die Feststellung des Vorliegens einer schweren koérperlichen Arbeit im Sinne des§ 1 Abs. 1Z 4

2.1.

2.2.

Begriffsbestimmung und Kriterien

Schwere korperliche Arbeit setzt eine in Bezug auf die Intensitat oder Dauer der Belastung tber das normale
Kraftepotential hinausgehende Verausgabung von Arbeitskraft voraus, bei der die gesamte Kdrpermuskulatur
beansprucht wird.

Kriterien fur die Einstufung von beruflichen Tatigkeiten als schwere korperliche Arbeit sind neben der
energetischen Belastung sowie der Herz- und Kreislaufbelastung auch die Belastung des passiven und aktiven
Sttz- und Bewegungsapparates, also der Knochen und Gelenke sowie der Sehnen und Muskeln.

Bewertung von Tatigkeiten als Schwerarbeit nach der energetischen Belastung

Arbeitsenergieumsatz-Grenzen von 8.374 Kilojoule (2.000 Kilokalorien) pro Tag bei Mannern und 5.862 Kilojoule
(1.400 Kilokalorien) pro Tag bei Frauen

Der Arbeitsenergieumsatz ergibt sich aus dem Gesamtenergieumsatz pro Arbeitstag abzuglich des
Grundenergieumsatzes (differiert vor allem in Abhangigkeit vom Koérpergewicht), dem Freizeitenergieumsatz (der
je nach Freizeitaktivitat unterschiedlich ist) und einem kleinen Anteil fir Energieverluste.

Fur die Festlegung der Schwerarbeitsgrenze ist die Lage der “Energetischen Dauerleistungsgrenze”, die mit dem
Tages-Arbeitsenergieumsatz gleichzusetzen ist, von Bedeutung. Sie liegt fur Manner bei 8.374 Kilojoule (2.000
Kilokalorien) pro Tag, fur Frauen bei 5862 Kilojoule (1.400 Kilokalorien) pro Tag (gerundete Durchschnittswerte).

Einstufung von beruflichen Tatigkeiten als schwere korperliche Arbeit
Die Einstufung von beruflichen Tatigkeiten als “energetische Schwerarbeit” erfolgt nach folgenden Grundsatzen:

Die Arbeitsenergieumsatz-Richtwerte werden nach arbeitsmedizinischen Standards ermittelt. Auf dieser
Grundlage werden Tatigkeitsbeschreibungen mit ihren Jouleverbrauchswerten erstellt und hinsichtlich ihrer
Dimensionen umgerechnet.

SchlieBlich wird gepruft, ob durch die mit einem bestimmten Beruf verbundenen Tatigkeiten (Tatigkeitsbilder)
die vorgegebene Kilojoulegrenze (8.374 bei Mannern bzw. 5.862 bei Frauen) pro Tag erreicht oder Uberschritten
wird.


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_sav/paragraf/1

In Kraft seit 31.12.2009 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	Anl. 1 NÖ SAV
	NÖ SAV - NÖ Schwerarbeitsverordnung


